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Mierendorffstraße 6    60320 Frankfurt am Main                                                                           Tel. 069/21235333   Fax. 069/21232057 

 

 

Information der betreuenden Betriebe:  

Betriebspraktikum der Wöhlerschule 
 

An die betreuenden Betriebe  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
es freut uns sehr, dass Sie sich bereit erklären, unseren Schüler/-innen einen Praktikums-
platz zur Verfügung zu stellen.  
 
Informationen zum Betriebspraktikum an der Wöhlerschule gibt es auch auf unserer 
Homepage: 

http://www.woehlerschule.de/?page_id=802  
 

Allgemeine Informationen 
 
Betriebspraktika begründen weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis. Sie 
dienen Zwecken der Erziehung und des Unterrichts. Da Betriebspraktika jedoch einem 
Ausbildungsverhältnis in der Berufsausbildung ähnlich sind, finden die Bestimmungen 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. Das Zahlen eines Ent-
gelts an die Schülerinnen und Schüler ist nicht zulässig. 
Das Betriebspraktikum wird an der Wöhlerschule zu Beginn des 9. Schuljahres durchge-
führt. Es dauert drei Wochen (Daten s. o.). Am Montagvormittag von 8:00 bis 9:35 Uhr 
der zweiten Praktikumswoche findet in der Schule Unterricht statt. Die Schülerin-
nen und Schüler erscheinen erst im Anschluss an den Unterricht in den Betrieben. 
Die zwei im Unterricht verbrachten Stunden gelten als Arbeitszeiten.  
 

Verantwortlichkeit des Betriebes 
 
Der Betrieb benennt der Schulleitung eine für die Betreuung der Praktikanten geeig-
nete, verantwortliche Person. Diese betreut die Jugendlichen während des ganzen Prakti-
kums und übernimmt damit die ansonsten den Lehrkräften obliegende Pflicht der Beauf-
sichtigung der Schüler. Dazu muss eine schriftliche Beauftragung seitens der Schule er-
folgen. Der Betrieb gewährleistet, dass alle zum Schutz von Leben, Gesundheit und Sitt-
lichkeit der Schülerinnen und Schüler erforderlichen Maßnahmen getroffen werden.  
Die Betreuerinnen und Betreuer belehren die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des 
Praktikums über die besonderen Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie während 
des Praktikums ausgesetzt sein können, und über die entsprechenden Unfallverhütungs-
vorschriften. Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, dass sich Schülerinnen und 
Schüler nicht an gefährlichen Arbeitsstellen eines Betriebes aufhalten, nicht mit gefährli-
chen Arbeitsstoffen in Berührung kommen oder unbeaufsichtigt an Maschinen hantieren. 
Die Beschäftigung der Schülerinnen und Schüler mit Arbeiten, die ihre körperlichen Kräfte 
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übersteigen oder bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind oder die eine Beeinträch-
tigung ihrer körperlichen oder geistig-seelischen Entwicklung befürchten lassen, ist nicht 
gestattet. Die Schülerinnen und Schüler dürfen keine Tätigkeiten ausführen, die gesetzlich 
oder nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaften für Jugendliche ihres Alters verbo-
ten sind.  
Im Übrigen ist auf die entsprechenden Datenschutzbestimmungen zu achten. Gegebe-
nenfalls müssen die Schülerinnen und Schüler mit einer schriftlichen Erklärung zur aus-
drücklichen Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
Die betreuende Person ist dafür zuständig, dass den Praktikantinnen und Praktikanten ab-
wechslungsreiche und weder über- noch unterfordernde Tätigkeiten zugewiesen 
werden. Während des Praktikums sollen die Schülerinnen und Schüler Einblicke in mög-
lichst unterschiedliche Bereiche des jeweiligen Betriebes erhalten.  
 

Arbeitszeit und Pausen 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit der Schülerinnen und Schüler beträgt 35 Stunden und liegt 
Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 
in der Regel 7 Stunden. Es müssen die in § 11 Jugendarbeitsschutzgesetz vorgesehenen 
Ruhepausen gewährt werden, die bei einer Arbeitszeit von 4,5 Stunden bis 6 Stunden min-
destens 30 Minuten betragen und in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden. Unter 
Hinzurechnung der Pausen darf die tägliche Arbeitszeit nicht 10 Stunden überschreiten. 
(Zu Ausnahmen und Sonderregelungen in bestimmten Branchen siehe Anlagen.)  
 

Schulische Betreuung der Schüler 
 
Die zuständige Lehrkraft überprüft die Anwesenheit der Schüler im Betrieb und sucht sie 
dort in Absprache mit dem Betrieb ein bis zwei Mal während des Praktikums auf. Diese 
Besuche dienen nicht nur der Betreuung der Praktikanten, sondern sie sollen auch zu Ge-
sprächen mit den verantwortlichen Betreuerinnen und Betreuern genutzt werden.  
Die Schülerinnen und Schüler erhalten für die Dauer des Praktikums Arbeitsaufträge, die 
ihnen die Beobachtungen im Betrieb erleichtern und ihnen helfen, ihre Praktikumserfah-
rungen sowie weitere Informationen und Erkenntnisse für die Auswertung des Praktikums 
festzuhalten. Diese Aufträge werden den Betrieben zur Kenntnis gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

Fachkonferenz für Politik und Wirtschaft an der Wöhlerschule  
 
 
Anlage:  

- Auszüge aus dem „Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienori-
entierung in Schulen“ (Erlass vom 8.6.2015, ABl. 2015) zum Datenschutz, 

zu Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Infektionsschutz-
gesetzes und zum Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz.  
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Auszüge aus dem „Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Schulen“ 

(Erlass vom 8.6.2015, ABl. 2015, S. 217) 
 
Datenschutz 
Erhalten Schülerinnen und Schüler während eines Betriebspraktikums in privaten oder öffentlichen Einrichtungen (z.B. Polizeiverwal-

tung, Banken und Sparkassen, Freie Berufe, Personalabteilungen, Bereiche mit Aufgaben der Kundenbetreuung, Krankenhäuser, Pflege-

heime oder sonstige soziale Einrichtungen sowie Entwicklungsabteilungen) Kenntnisse über personenbezogene Daten oder über firmen-

spezifische technische Konzepte, Prozesse oder Patente, ist das geltende Datenschutzrecht anzuwenden und die Wahrung aller Betriebs-

geheimnisse sicherzustellen. 

Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Betriebspraktikums über die an ihrem Arbeitsplatz zu bearbeitenden Daten zu belehren. Sie 

werden mit einer schriftlichen Erklärung „Datenschutz im Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler – Verpflichtung zur Ver-

schwiegenheit“ zur ausdrücklichen Verschwiegenheit verpflichtet. 

Lehrkräfte, die das Betriebspraktikum betreuen, weisen bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Praktikums auf daten-

schutzrechtliche Fragestellungen hin und erklären den Schülerinnen und Schülern altersgemäß die Bedeutung der Verschwiegenheits-

pflicht. 

 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes 
 

Betriebspraktika sind einem Berufsausbildungsverhältnis ähnlich. Es finden daher die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der arbei-

tenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 7 

des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) in der jeweils geltenden Fassung und des jeweiligen Unfallversicherungsträgers ent-

sprechende Anwendung. – Soweit hier Stunden angesprochen sind, handelt es sich um Zeitstunden à 60 Minuten. 

 

– Kind im Sinne des JArbSchG ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist (§ 2 Abs. 1). 

– Jugendliche oder Jugendlicher im Sinne des JArbSchG ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 2 Abs. 2). 

– Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, gelten als Kinder im Sinne des JArbSchG (§ 2 Abs. 3). 

– Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres dürfen bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich 

nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden (§ 5 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 7 Satz 1 Nr. 2 JArbSchG). Die Vor-

schriften der §§ 8 – 46 JArbSchG sind entsprechend anzuwenden; dabei kommen die Vorschriften über die Berufsschule (§ 9 JArb-

SchG), Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen (§ 10 JArbSchG), Urlaub (§ 19 JArbSchG) und Ausnahmen in beson-

deren Fällen (§ 21 JArbSchG) nicht in Betracht. 

– Schülerinnen und Schüler, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und 40 Stun-

den wöchentlich beschäftigt werden (§ 8 Abs. 1 JArbSchG). 

– Die Arbeitszeit liegt Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr (§ 14 Abs. 1 JArbSchG). Dabei gelten folgende Ausnah-

men: 

1.  

Jugendliche über 16 Jahre dürfen 

 

a) im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr; 

 

b) in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr; 

 

c) in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr; 

 

d) in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr 

 

beschäftigt werden (§ 14 Abs. 2 JArbSchG). 

 

2. Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden (§ 14 Abs. 3 JArbSchG). 

 

– In den in § 16 Abs. 2 JArbSchG aufgeführten Ausnahmefällen (z.B. Krankenanstalten und Heime, Verkaufsstellen, Bäckereien, Fri-

seurbetriebe, Landwirtschaft, Gaststätten) können Schülerinnen und Schüler, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen auch an 

Samstagen tätig sein. Die tägliche Arbeitszeit beträgt in keinem Fall mehr als acht Stunden. 

– Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung ohne die Ruhepausen (JArbSchG § 4 Abs. 1). 

– Den Schülerinnen und Schülern müssen mindestens die nach § 11 JArbSchG vorgesehenen Ruhepausen gewährt werden. Danach sind 

bei einer Arbeitszeit von 4,5 Stunden eine oder mehrere im Voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer einzulegen. Bei 

einer Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden müssen sie mindestens 30 Minuten, bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden mindestens 

60 Minuten betragen. Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten (§ 11 Abs. 1 JArbSchG). Die Ruhe-

pausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor 

Ende der Arbeitszeit (§ 11 Abs. 2 JArbSchG). 

– Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 4 Abs. 2 JArbSchG). Die Schichtzeit darf bei den Schü-

lerinnen und Schülern 10 Stunden nicht überschreiten (§ 12 JArbSchG). 

– Die Vorschriften über die gesundheitliche Betreuung (§§ 32 – 46 Infektionsschutzgesetz IfSG) finden keine Anwendung, weil ein 

Block des Schülerpraktikums oder einer berufsorientierenden Maßnahme nur den kurzen Zeitraum von in der Regel maximal 

15 Arbeitstagen umfasst. 

– Vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit in einer Gemeinschaftseinrichtung (Kinderkrippe, Kindertagesstätte, Hort, Schule oder 

sonstige Bildungseinrichtung, Heim, Ferienlager oder ähnliche Einrichtung) ist es erforderlich, dass der Praktikumsbetrieb eine Beleh-

rung über die gesundheitlichen Anforderungen entsprechend § 35 des IfSG durchführt. Teilnehmende an Maßnahmen zur Berufsorientie-

rung müssen die gesundheitlichen Anforderungen des § 34 IfSG erfüllen. Hinsichtlich der gesundheitlichen Anforderungen gelten be-

sondere Vorschriften für Schülerinnen und Schüler, die eine Tätigkeit i.S. des § 42 IfSG (Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen 

von Lebensmitteln sowie Tätigkeiten in Küchen und Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen) aufnehmen wollen oder die in Gemein-
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schaftseinrichtungen i.S. des § 33 IfSG (Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden) arbei-

ten wollen. Einzelheiten hierzu sind dem IfSG und den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen sowie den in mehreren Sprachen 

vorliegenden Merkblättern zu entnehmen. 

– Bei einer Beschäftigung in einer Klinik oder sonstigen Einrichtung des Gesundheitswesens dürfen Schülerinnen und Schüler nicht mit 

Personen in Berührung kommen, durch die sie in ihrer Gesundheit gefährdet würden. 

– Auf die besonderen Beschäftigungseinschränkungen und -verbote bei der Beschäftigung mit gefährlichen Arbeiten im Sinne des § 22 

JArbSchG wird hingewiesen. Ausnahmen von diesen Beschäftigungsverboten sind im Rahmen der Berufsorientierung nicht zulässig. 

 

Unfallversicherungsschutz 
 

Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum, einer Betriebserkundung oder einem Projekt im Sinne dieses Erlasses teil-

nehmen, sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8b Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) – (Artikel 1 des Geset-

zes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils geltenden Fassung gesetzlich unfallversichert. 

 

Haftpflichtversicherungsschutz 
 

Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen, sind bei der Sparkassen-Versicherung gegen Ansprüche aus der 

gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Erziehungsberechtigte eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, geht diese vor. 

Ausgeschlossen sind Schäden an der Ladung sowie Schäden, die durch die Inbetriebnahme des Kraftfahrzeuges am Kraftfahrzeug selbst 

oder durch das Kraftfahrzeug entstehen. 

 

Die Versicherungssummen je Versicherungsfall betragen: 

 

1.100.000,- € bei Personenschäden 

500.000,- € bei Sachschäden 

51.500,- € bei Vermögensschäden allgemeiner Art 

51.500,- € bei Vermögensschäden durch Verletzung des Datenschutzes 

 

Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungs-

summen. 

Der Versicherungsschutz umfasst in Abänderung der allgemeinen Versicherungsbedingungen insbesondere auch Ansprüche wegen der 

Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen eines Betriebes, die oben aufgeführten Ansprüche aus Vermögensschäden durch 

Verletzung des Datenschutzes sowie gegenseitige Ansprüche der Schülerinnen und Schüler, auch wenn es sich um Geschwister handelt. 

Für den Ersatz von Schäden, die Schülerinnen und Schüler nicht im Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Tätigkeiten, sondern nur 

bei Gelegenheit des Betriebspraktikums verursachen (z.B. mutwillige Beschädigungen), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen 

Grundsätze, insbesondere also § 828 Abs. 3 BGB. Danach haftet eine Minderjährige oder ein Minderjähriger, die oder der das 

7. Lebensjahr, aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, für Schäden, die sie oder er einem anderen zufügt, wenn sie oder er bei der 

Begehung der schädigenden Handlung die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte. Umfasst sind alle Haft-

pflichtschäden wegen Beschädigung von Kraftfahrzeugen beim Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Im Rahmen des Betriebspraktikums ist es verboten, ein Kraftfahrzeug zu führen. Wird eine Tätigkeit in einem wegen besonderer Gefähr-

dung grundsätzlich ausgeschlossenen Umfeld unerlaubt oder eigenmächtig ausgeführt, besteht kein Versicherungsschutz. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten sowie die 

hiermit zusammenhängenden Verfahrenskosten. Ferner sind nicht versichert Bußen, Strafen sowie Kosten solcher Verfahren. In Erman-

gelung zureichenden Deckungsschutzes entfallen Betriebspraktika von Schülerinnen und Schülern in gewerblichen und öffentlich-

rechtlichen Auskunftsdiensten. 

Die Mitunterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum „Datenschutz im Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler – Verpflich-

tung zur Verschwiegenheit“ durch die Erziehungsberechtigten begründet keine Mithaftung der Betreffenden im Fall eines durch die 

Praktikumstätigkeit verursachten Schadens im Bereich des Datenschutzes. 

Im Schadensfall ist eine Auskunft bei den Erziehungsberechtigten bzw. der Schülerin oder dem Schüler einzuholen, ob eine private 

Haftpflichtversicherung besteht. Ist dies nicht der Fall, so wird der Schadensfall durch die Schulleiterin oder den Schulleiter unter Anga-

be der 

 

Versicherungsnummer 32011 081 / 006 

 

der 

 

Sparkassen Versicherung 

Zweigniederlassung Wiesbaden 

Bahnhofstraße 69 

65185 Wiesbaden 

Telefon: 0611 178–0 

Telefax: 0611 178–2700 

 

gemeldet. 


